
Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.
Fachverband für sportliches Großkaliberschießen

mit Sitz in Paderborn
Anerkannter Schießsportverband gemäß § 15 WaffG

                             

AUSSCHREIBUNG

Wettkampf: Landesmeisterschaft BW 2022 Zielfernrohrgewehr 300M / Dienstgewehr 300M

WK-Nr.: 09-008-2022 (HYGIENEKONZEPT, ABLAUFPLAN u. REGELN UNBEDINGT BEACHTEN)

Disziplinen: D.12   Zielfernrohrgewehr 2 (ZG 2)  
D.13   Zielfernrohrgewehr 3 (ZG 3)
D.13B F-Class Target Rifle 300 m (F-Class TR 300 m)
D.7     Dienstgewehr 2 (DG 2)

D.12  ZG 2 modifiziert Halbautomat (ZG 2 mod. HA)
D.13  ZG 3 modifiziert Halbautomat (ZG 3 mod. HA)
D.13  ZG 3 modifiziert None Custom Rifle (ZG3 mod. NCR)

Alle Disziplinen werden nur mit 2 Wertungsscheiben durchgeführt!

Beschreibung der mod-Disziplinen siehe unten!

Organisation: Landesreferent Thorsten Gutting, Stellv. Daniel Baumann 

Zulassung: Mitglieder des LV Baden-Württemberg im BDMP e.V 

Termin: Samstag den 19. März 2022 von 09.00 bis 18.00 Uhr

Startzeiten: Siehe Startplan auf der Online-Anmeldung (www.bdmp.de/anmeldung)

Austragungsort: Schießanlage Philippsburg
Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg (www.schiessanlage-philippsburg.de)

Meldeschluss: Mittwoch den 16. März 2022 um 24:00 Uhr

Meldung an: Nur über Online-Anmeldung! (http://www.bdmp.de/anmeldung)

Die Anmeldung der modifizierten Disziplinen erfolgt ersatzweise wie folgt: 

ZG 2 mod. HA bitte anmelden als ZG2 mod. KK
ZG 3 mod. HA bitte anmelden als ZG3 mod. KK
ZG 3 mod. NCR bitte anmelden als DG2 mod.

Mannschaftsmeldungen können im Nachrichtenfeld angegeben oder per E-Mail mitgeteilt 
werden (E-Mail: ref.zg2-zg3@bdmp-bw.info). 

Startgeld: 15,00 EUR pro Disziplin

Schützen von denen keine Überweisung vorliegt, werden automatisch gelöscht d.h. 
nicht berücksichtigt. 

Empfänger: Thorsten Gutting 
IBAN: DE91 5907 0070 0231 0084 00

Verwendungszweck: LM 300M 2022, Name, BDMP-Nr.

Wertung: Einzelwertung und Mannschaftswertung

Preise: Einzel – und Mannschaftsurkunden auf: https://www.bdmp-lvbw.de/category/ergebnisse/
Medaillen für Plätze 1 – 3 nur für Einzelwertung (Ausgabe bei der zentralen Siegerehrung) 

Helfer: Helfermeldungen sind dringend erwünscht!

https://www.bdmp-lvbw.de/category/ergebnisse/


Hinweis: Die Starter der 300 Meter Disziplinen sind für das Aufziehen und Wechseln der 
Scheiben selbst verantwortlich! Der gegenseitige Bunkerdienst ist vor Ort 
kameradschaftlich selbst zu organisieren. 

DATENSCHUTZ - Veröffentlichung von Daten 
Mit der  Anmeldung zu einem Wettkampf und der Teilnahme am Wettkampf erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten
veröffentlicht  werden.  Bei  der  Veröffentlichung  kann  es  sich  um  folgende  Daten  handeln:  Startlisten,  Ergebnislisten,  Name,  Vorname,
Wettkampfbezeichnung,  Disziplin,  Wettkampfklasse,  Landesverband,  SLG-Name,  SLG-Nummer,  BDMP-Mitgliedsnummer.  Die  Veröffentlichung
kann in folgenden Medien stattfinden: Internet,  V0-Verbandszeitschrift, Fachzeitschriften, Zeitschriften, Tageszeitung, TV, Anschlagbrett.  Ist ein
Teilnehmer nicht einverstanden dass seine Daten veröffentlicht werden, wird er nicht zum Wettkampf zugelassen. Nach dem Wettkampf kann
einer Nichtveröffentlichung nicht mehr entsprochen werden.

URHEBERRECHT - Bilder
Bei einer Veranstaltung müssen Teilnehmer damit rechnen, fotografiert zu werden. Hier geht es um das Geschehen und nicht um die Person an
sich. Für Bilder von Einzelpersonen muss von diesen die Genehmigung zur Veröffentlichung schriftlich eingeholt werden

Augen-  und  Gehörschutz  sind  zwingend  vorgeschrieben,  das  Tragen  von uniformähnlicher  Bekleidung  oder  Uniformteilen,  Tarnkleidung  etc.,
Alkoholgenuss während des Schießens ist verboten. Wer diese Regeln nicht einhält wird vom Schießen ausgeschlossen. Die Teilnehmer haften
für durch selbst verursachte Schäden. Hierbei sind die für jeweilige Anlage geltenden Bedingungen maßgeblich. Des Weiteren müssen die
gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien lt. Sportordnung zwingend eingehalten werden. Den Anweisungen der Aufsichten oder den
RO`s ist unbedingt Folge zu leisten! Bei Nichtbeachtung erfolgt ggf. eine Disqualifikation. Als Grundlage der Veranstaltung dient darüber hinaus
die Sportordnung des BDMP e.V..

Gesetzlich durchführend ist der BDMP e.V. - Landesverband Baden-Württemberg (09), Fliederweg 19, 68775 Ketsch.



Bund der Militär- und Polizeischützen e.V.
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Beschreibung der modifizierten Disziplinen zur Landesmeisterschaft
„Zielfernrohrgewehr 300M“ am 19.03.2022 in Philippsburg

D.12   Zielfernrohrgewehr 2 mod. Halbautomat (ZG 2 mod. HA)

D.12.1 Waffe
Zugelassen sind alle halbautomatischen Büchsen, die zum Verschießen von Metallpatronen mit
Nitro-Treibladungspulver und Mantelgeschossen eingerichtet sind. Eine funktionsfähige Sicherung
ist zwingend erforderlich. Der Abzugswiderstand darf im Moment der Auslösung nicht geringer als
1000 g sein. Das Gesamtgewicht darf inklusive Zweibein, Zielfernrohr und Montageringe 10 kg
nicht überschreiten. Mündungsbremsen sind zulässig.

D.12.2 Abzug 
-entfällt-

D.12.3 Schäftung
Beliebig, jedoch maximale Vorderschaftbreite 76 mm. Hakenkappe, Daumenauflage, Handstopp,
Handballenauflage und Handstütze sind nicht gestattet. 

D.12.4 Zielfernrohr
Es darf jedoch nur mit max. 10-facher Vergrößerung geschossen werden. Die Wahl des Absehens
ist  freigestellt.  Die  Benutzung  eines  Flimmerbandes  ist  erlaubt,  darüber  hinausgehende
Maßnahmen,  die  ein  Hitzeflimmern  verhindert,  sind  nicht  gestattet.  Erlaubt  ist  auch  eine
Sonnenblende  mit  einer  max.  Länge  von  100  mm,  gemessen  von  der  vorderen  Fläche  des
Objektives.

Die Sportordnung D.12 ist zu befolgen. Hier werden nur die Abweichungen beschrieben!

D.13   Zielfernrohrgewehr 3 mod. Halbautomat (ZG 3 mod. HA)

D.13.1 Waffe
Zugelassen sind alle halbautomatischen Büchsen, die zum Verschießen von Metallpatronen mit
Nitro-Treibladungspulver und Mantelgeschossen eingerichtet sind. Eine funktionsfähige Sicherung
ist zwingend erforderlich. Der Abzugswiderstand darf im Moment der Auslösung nicht geringer als
1000 g sein. Das Gesamtgewicht darf inklusive Zweibein, Zielfernrohr und Montageringe 10 kg
nicht überschreiten. Mündungsbremsen sind zulässig.

D.13.2 Schäftung
Beliebig, jedoch maximale Vorderschaftbreite 76 mm; eine Hakenkappe ist zulässig.

D.13.3 Abzug 
-entfällt-

Die Sportordnung D.13 ist zu befolgen. Hier werden nur die Abweichungen beschrieben!



D.13 Zielfernrohrgewehr 3 mod. None Custom Rifle (ZG3 mod. NCR)

D.13.1 Waffe
Zugelassen  sind  halbautomatische  Büchsen  und  Repetierbüchsen  mit  Zielfernrohr.  Das
Maximalgewicht  der Waffe darf  7,5 kg inklusive Zweibein, Zielfernrohr und Montageringe nicht
überschreiten.  Der  Lauf  darf  im  Durchmesser  eine  Stärke  von  20  mm  nicht  überschreiten.
Mündungsbremsen sind zulässig. Einzelladerbüchsen sind nicht zugelassen. 

Die Sportordnung D.13 ist zu befolgen. Hier werden nur die Abweichungen beschrieben!


